
 

 

 

 
 
 

NIEDERSCHRIFT  
 
über die am Dienstag 08.11.2022 20:00 Uhr im Spielhus in Riefensberg stattgefundene  
29. Sitzung der Gemeindevertretung. 
 
Anwesend: Bgm. Ulrich Schmelzenbach (Vorsitzender),  

Herbert Fink, Anton Hartmann, Robert Fink, Karoline Willi,  
Tobias Adilovic, Stefan Geiger, Bertram Schedler, Gernot Bereuter, 
Bernd Fink, Josef Steurer, Hans Peter Dorn, Kilian Gmeiner,  
EM Klaus Bereuter, EM Werner Heinzle   

 
Entschuldigt: Anton Bereuter, Willi Metzler, EM Daniel Raid  
 
Schriftführerin: Karoline Willi   

 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 

I. Eröffnung und Begrüßung  

II. Genehmigung der Niederschrift vom 11.10.2022  

III. Stellungnahme zu Unterausschuss-Protokollen 

IV. Beratung und Beschlussfassung über  

1. Gebühren und Gemeindeabgaben 2023  

2. Beschäftigungsrahmen- und Dienstpostenplan 2023  

3. Auftragsvergabe Notstromversorgung Feuerwehrhaus  

4. Auftragsvergabe Kreditvertrag Finanzierung Feuerwehrhaus  

5. Energieförderungen 2023 

V. Berichte  

VI. Allfälliges 

 
I. Eröffnung und Begrüßung 

Um 19.30 Uhr wurde interessierten Mitgliedern der Gemeindevertretung die Möglichkeit  
geboten, die neuen Räumlichkeiten der Spielgruppe zu besichtigen.  
 

Der Vorsitzende eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung der Gemeindevertretung, begrüßt die 
Gemeindevertreter*innen und die Zuhörer, stellt die Beschlussfähigkeit fest und gibt die Ent-
schuldigungen bekannt. Mit der Tagesordnung wurden die Niederschrift der letzten Sitzung 
vom 11.10.2022 sowie Unterlagen zu Tagesordnungspunkt IV. übersandt.  
 
 

  
Riefensberg, 15.11.2022 

 AZ: ri004.1-1/2020-32-4 
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II. Genehmigung der Niederschrift vom 11.10.2022  

GV Gernot Bereuter merkt an, dass seiner Meinung nach betreffend der Punkte „IV./1.  
Erwerb GH Adler und 2. Vergabe Zwischenfinanzierung Erwerb GH Adler“ die Bereiche  
Gegenfinanzierung und Einrichtung einer Projektgruppe noch detaillierter ausgeführt werden 
hätten sollen.  
 
Auf Antrag des Vorsitzenden wird die Niederschrift vom 11.10.2022 mehrheitlich mit einer 
Gegenstimme genehmigt.   
 

III. Stellungnahme zu Unterausschuss-Protokollen 

Entfällt.  
 
IV. Beratung und Beschlussfassung über 

1. Gebühren und Gemeindeabgaben 2023   

Die Gebühren und Gemeindeabgaben wurden in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung 
überarbeitet. Indexanpassungen wurden teils vorgenommen. Die bisherige Mindestabnahme 
bei der Abfallentsorgung (Haushalte) wird ab dem Jahr 2023 abgeschafft.  
 

 Bruttobetrag 

Grundsteuer A Hebesatz 
500   

Grundsteuer B Hebesatz 
500 

  

Kommunalsteuer 3 % 

  

Gästetaxe je Nächtigung 1,70 € 

  

Zweitwohnsitzabgabe - Geschoßfläche per m² 8,24 € 

Zweitwohnsitzabgabe pro Wohnung max.  906,91 € 

  

Hundesteuer   48,00 € 

Hundesteuer, jeder weitere Hund 83,00 € 

  

Hand- und Zugdienste  50,00 € 

  

Grundstückspreise  

Baugrundstücke Esch (pro m²)  102,00 € 

  

Wasserversorgung   

Wasseranschlussgebühren - Ein- und Zweifamilienhaus   3.564,00 € 

Wasseranschlussgebühren - für jede weitere Wohneinheit  630,00 € 

Wasserbezugsgebühren (pro m³) 1,20 € 

Wassergrundgebühr monatlich 12,20 € 

Zählermiete monatlich  1,10 € 

Wassermeister Stundensatz 59,50 € 

  

Abwasserentsorgung  

Kanalanschlussgebühren Beitragssatz   57,50 € 

Kanalbenützungsgebühren (pro m³)  2,32 € 
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Kanalgrundgebühr monatlich       10,20 € 

Gebühr Entsorgung Klärschlamm durch ARA (pro m³) 25,60 € 

  

Müllentsorgung   

Müllgrundgebühr   39,80 € 

Müllsack 40 Liter 4,20 € 

Biomüllsack 8 Liter   1,30 € 

Biomüllsack 15 Liter 1,70 € 

Gestrasack  1,00 € 

  

Containerentleerungen Gewerbe (inkl. 10 % MWSt.)   

Container 120 Liter 13,30 € 

Container 240 Liter   26,60 € 

Container 660 Liter    63,20 € 

Container 800 Liter    78,10 € 

Container 1.100 Liter    105,40 € 

  

Containerentleerungen Haushalte (zuvor Müllmarken)   

Container 60 Liter 6,65 € 

Container 120 Liter 13,30 € 

Container 240 Liter 26,60 € 

  

Friedhof   

Friedhofsgebühr Einzel- bzw. Familiengrab / Verlängerungsgebühr 15 Jahre 464,00 € 

Bestattungsgebühr Erdbestattung                 1.359,00 € 

Bestattungsgebühr Urnenbestattung 133,00 € 

Grabstätte mit Sockel und Umrandung an der Außenwand   4.365,00 € 

Urnengrabstätte mit Sockel und Umrandung an der Außenwand 3.492,00 € 

  

Kindergartenbeiträge monatlich (inkl. 13 % MWSt.)   

Kindergarten Elternbeitrag 3- bis 4-Jährige 38,57 € 

Kindergarten Elternbeitrag 3- bis 4-Jährige (ermäßigt) 22,04 €  

Kindergarten Elternbeitrag 5-Jährige 0,00 € 

  

Spielgruppenbeiträge monatlich (inkl. 13 % MWSt.)   

Spielgruppe Elternbeitrag 2-Jährige (7 h/Woche) 48,50 € 

Spielgruppe Elternbeitrag 2-Jährige (10,5 h/Woche) 59,50 € 

Spielgruppe Elternbeitrag 2-Jährige (14 h/Woche) 70,00 € 

Spielgruppe Elternbeitrag 3-Jährige 39,00 € 

Spielgruppe Elternbeitrag (ermäßigt) 20,00 € 

  

Schülerbetreuung   

Betreuungsstunde  0,80 € 

Mittagessen 5,00 € 

 
Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt die Gemeindevertretung einstimmig die angeführten 
Gebühren und Gemeindeabgaben 2023.  
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2. Beschäftigungsrahmen- und Dienstpostenplan 2023   

Im Beschäftigungsrahmen- und Dienstpostenplan 2023 scheinen 14 Personen (10 Frauen 
und 4 Männer) mit einem Beschäftigungsausmaß von insgesamt 8,89 Ganztagesbeschäfti-
gungen auf.  
 
Dem Beschäftigungs- und Dienstpostenplan 2023 stimmt die Gemeindevertretung auf Antrag 
des Vorsitzenden einstimmig zu.  
 

3. Auftragsvergabe Notstromversorgung Feuerwehrhaus   

Die Kosten für ein Aggregat mit einer Leistung von 18 kVA sind bereits im Budget Sanierung 
Feuerwehrhaus berücksichtigt. Die erforderliche Notstromeinspeisung wurde im Zuge der 
Sanierung installiert. Für die Notstromversorgung der Feuerwehr wäre eine Aggregatleistung 
von 16 – 20 kVA ausreichend. Im Rahmen einer Blackout-Vorsorge wird über die Anschaf-
fung eines leistungsstärkeren Gerätes diskutiert.   
 

 Variante 1: Aggregatleistung 18 kVA, Nettokosten ca. € 18.000,--, 25 % Förderung  

 Variante 2: Aggregatleistung 44 kVA, Nettokosten ca. € 35.000,--, bei Anlagen mit über 
35 kVA Leistung ist eine Förderung von 45 % möglich (Katastrophenschutz) 

 
Um auf Grund der dynamischen Preisentwicklung aktuelle Daten vorliegen zu haben, werden 
neue Angebote für beide Leistungsgrößen bei der Firma Elektrotechnik Fink eingeholt. Die 
Beschlussfassung wird vertagt.  
 
4. Auftragsvergabe Kreditvertrag Finanzierung Feuerwehrhaus  

Für die Finanzierung der Kosten bezüglich Sanierung Feuerwehrhaus wurden zwei Kredit-
angebote eingeholt. Da erst ein Angebot vorliegt und somit keine Vergleichswerte vorliegen, 
wird die Beschlussfassung vertagt.  
 

5. Energieförderungen 2023  

Der Vorsitzende informiert die Vorlage für die Energieförderungen 2023 der Energieregion 
Vorderwald:  
 
 Förderung des „KlimaTicket Österreich Jugend“ für Studierende  
Die Gemeinden unterstützen die umweltfreundliche Mobilität ihrer Studierenden, die außer-
halb von Vorarlberg eine mehrsemestrige Bildungseinrichtung besuchen. Ziel der Unter-
stützung ist es, die Verbindung der Studierenden zur Region zu erleichtern und aufrecht-
zuerhalten.  
Wer kann die Unterstützung beantragen:  

Studierende einer ordentlichen Fachhochschule, Hochschule (inkl. Pädagogischen 
Hochschule) oder Universität im In- und Ausland sowie von weiterführenden mehr-
semestrigen Bildungseinrichtungen aus dem tertiären Bildungsbereich (Akademie, 
Kolleg, u.ä.)  

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen: 

 Die Förderung gilt für Studierende unter 26 Jahren (es gelten die gleichen Bedingun-
gen wie beim KlimaTicket Österreich Jugend). 

 Antragstellende müssen ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, die die  
Förderung ausbezahlt; der Wohnsitz muss für die Gültigkeit des KlimaTickets in der 
Fördergemeinde belassen werden; mit der Förderung stimmt der Förderwerber zu, 
dass Gemeindemitarbeiter*innen den Meldestatus zur Überprüfung – auch rück-
wirkend – einsehen dürfen. 
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 Antragstellende bestätigen, dass sie keinen Fahrtzuschuss der öffentlichen Hand 
bzw. des Unternehmens/Arbeitgebers beziehen. 

 Für den Bezug der Förderung ist eine aktuelle Studienbestätigung und Meldebestäti-
gung nachzuweisen. 

 Zu Unrecht bezogene Förderungen werden zurückverlangt. 
Höhe der Förderung: 

Die Gemeinden fördern den Kauf des KlimaTickets Österreich Jugend mit 50 % des 
Kaufpreises (50 % sind derzeit € 411,--). Bei Bezug der Förderung ist es nicht möglich, 
das Ticket vor Ablauffrist zu stornieren. 

Ablauf: 

 Antragstellende kommen mit den oben genannten Nachweisen und dem KlimaTicket 
zum Gemeindeamt.  

 Nach Prüfung durch die Gemeinde wird der Förderbetrag bar ausbezahlt. 
Dauer: 

01.01.2023 bis 31.12.2023, pro Person wird max. 1 Ticket gefördert 
 
 Förderung der vorderwaldweiten Photovoltaik Bürgerbeteiligungsaktion  
Die Gemeinden fördern die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der vorderwald-
weiten Aktion: Die Gemeinden bieten Bürger*innen Sonnenscheine (PV Module) auf  
gemeindeeigenen Dächern an. Bürger*innen kaufen zur Finanzierung der Anlagen einzelne  
PV Module um je € 500,--. Die Rückzahlung erfolgt im Laufe von 10 Jahren. Im Rahmen der 
Energieförderung wird eine jährliche Verzinsung von € 10,-- je Sonnenschein gewährt. 
 
 Förderung von Fahrradanhängern/Lastenfahrrädern  
Mit der Verbreitung von Elektrofahrrädern ist die bewegte Topografie kein Hindernis mehr für 
Alltagsfahrten mit dem Fahrrad. Die Förderung soll die Alltags-Nutzung von Fahrrädern als 
Ersatz zum im Auto zurückgelegten Weg unterstützen, z. B. für Einkaufsfahrten oder Kinder-
hol- und bringdienste.  
Kosten und Finanzierung 
Gefördert werden bis zu 50 % der Anschaffungskosten eines Fahrradanhängers bzw.  
Lastenfahrrads:  

 Kinderanhänger/Lastenfahrrad mit max. € 150,--  

 Lastenanhänger mit max. € 80,-- 
Die Förderung kann pro Haushalt nur einmalig Anspruch genommen werden. 
Voraussetzungen: 

 Kauf bei einem niedergelassenen regionalen Fachhändler  

 Anhänger/Lastenfahrrad muss den gültigen Richtlinien der StVO entsprechen 
Die Auszahlung der Förderung erfolgt in Form von Einkaufs-Gutscheinen der jeweiligen  
Gemeinde nach Rechnungsvorlage im Gemeindeamt. Die Förderung ist vorerst zeitlich nicht 
beschränkt. 
 
Deckelung aller Energieförderungen 2023: max. € 2,--/Einwohner/Jahr 
First come first serve: die Förderungen werden nach Eintreffen der Anträge vergeben bis der 
Fördertopf je Gemeinde erschöpft ist; es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderungen. 
Über eine eventuelle Aufhebung der Deckelung entscheidet im Bedarfsfall die Gemeinde-
vertretung.  
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V. Berichte 

Der Vorsitzende berichtet über 
 die Ergebnispräsentation „zäm Zukunften“ der Regio Bregenzerwald am 07.11.2022.  
 das Gedenken zum Friedenssonntag am 06.11.2022.  
 die Besprechung mit Interessenten sowie Anneliese Schneider bezüglich einer mögli-

chen Verpachtung des GH Adler.  
 die Generalversammlung der Finanzverwaltung Vorderwald am 04.11.2022 in Krumbach. 
 den Besuch des neuen Bezirkshauptmanns Gernot Längle am 04.11.2022. 
 die Generalversammlung der Offenen Jugendarbeit Bregenzerwald am 03.11.2022 in 

Andelsbuch.  
 die Generalversammlung des Trinkwasserverbandes Bregenzerwald am 31.10.2022  

in Egg.  
 Die Generalversammlung des Sozialsprengels Vorderwald am 27.11.2022 mit Verab-

schiedung von GF Bernd Schuster, der sich beruflich verändert.  
 das Erntedank-Fest des Kindergartens am 25.10.2022 in der Kirche.  
 die Eröffnung des Feuerwehrhauses am 16.10.2022.   
 die Feuerwehr-Kreisübung am 14.10.2022 in Langenegg.  
 die Besprechung bezüglich „Westallgäuer Heimattag 2023“ in Riefensberg am 

14.10.2022 in der Trachtennäherei.  
 die Abschlussveranstaltung zum Fahrradwettbewerb „Match the Bürgermeister“ am 

13.10.2022 im Bartle.  
 die Sitzung des Schulerhalterverbandes am 12.10.2022 in Hittisau.  
 die Besprechung des Gemeindevorstandes mit Vertretern der WSH und Firma Morscher 

bezüglich Wohnanlagen Unterdorf.  
 das Angebot der Fa. Lampert / Russ Media zur Übernahme des Kabelfernsehens STR.  
 
VI. Allfälliges 

 Der Vorsitzende informiert über die Reklamation der im Objekt Dorf 51 ansässigen 
Dienstleistungsfirma bezüglich des Lärms bei Betrieb in den neuen Räumlichkeiten der 
Spielgruppe. Bei den Umbauarbeiten wurden alle technischen Möglichkeiten bezüglich 
Trittschalldämmung ausgeschöpft. Lösungsmöglichkeiten werden gesucht.  

 GV Herbert Fink fragt an bezüglich des Parlamentarier-Rennens 2023. Bisher sind in der 
Gemeindeverwaltung keine Informationen eingetroffen.  

 GV Kilian Gmeiner informiert über die Anfrage von Heinrich Fink zum Erwerb einer 
Waldparzelle im Bereich Kuhn, welche sich in Gemeindebesitz befindet.   

 Die nächste Sitzung findet im Dezember statt mit Schwerpunkt Voranschlag 2023.  
 
Ende der Sitzung: 21.50 Uhr 
 
 
Die Schriftführerin:  Der Vorsitzende: 

  
Karoline Willi Ulrich Schmelzenbach 

 
 
Angeschlagen am:  15.11.2022   

Abgenommen am:   
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